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Anlage 3: Rahmenrichtlinie für das ÜK-Segment der Philosophischen 
Fakultät 
 
Präambel 
 
Aufgrund des Senatsbeschlusses vom 19.7.2005 ist in allen künftigen Bachelorstudien-
gängen ein Anteil von 20 Leistungspunkten (LP) für Übergreifende Kompetenzen (ÜK) 
vorgesehen, der nicht in die jeweiligen Fachstudienanteile eingerechnet, sondern ge-
trennt ausgewiesen wird. Die Philosophische Fakultät richtet für das ÜK-Segment ein 
strukturiertes Angebot ein, das fach- bzw. studiengangsübergreifend konzipiert ist und 
die vier Bereiche Berufsqualifikation, Interdisziplinarität, Interkulturalität, sowie Organi-
satorische, pädagogische und soziale Kompetenzen umfaßt.  
 
Die Fächer bzw. Studiengänge der Fakultät weisen jeweils in einer Anlage zur Prü-
fungsordnung aus, welche Bereiche und welche Punkte der Rahmenrichtlinie für die 
Studiengänge wählbar sind. Sie weisen im Vorlesungsverzeichnis bzw. in den Modul-
handbüchern alle Veranstaltungen bzw. Module aus, die für den Bereich Übergreifende 
Kompetenzen angerechnet werden können. Dort sind jeweils auch die Qualifizierungs- 
bzw. Kompetenzziele zu erläutern. Neben primär disziplinären Modulen für Studierende 
eines oder mehrerer spezifizierter Studiengänge wird von allen Studiengängen bzw. 
Fächern der Fakultät ein interdisziplinärer Pool von Veranstaltungen bzw. Modulen ge-
bildet, der von Studierenden aller daran mitwirkenden Studiengänge genutzt werden 
kann. Es wird angestrebt, diesen interdisziplinären Veranstaltungspool über die Gren-
zen der philosophischen Fakultät hinaus zu erweitern. 
 
Das ÜK-Segment wird von der Philosophischen Fakultät als Wahlbereich definiert, bei 
dem die Studierenden die Möglichkeit haben, auf ihren jeweiligen Studiengang abge-
stimmte Module eigenständig zusammenzustellen und die genannten Bereiche unter-
schiedlich zu gewichten. In einzelnen Studiengängen können in der jeweiligen Prü-
fungsordnung bestimmte Einschränkungen oder genauere Gewichtungen geregelt wer-
den.  
 
Der Prüfungsausschuss der Philosophischen Fakultät überträgt fachbezogene Ent-
scheidungen auf jeweils hauptamtlich an der Universität Heidelberg beschäftige Insti-
tutsbeauftragte, die der Fakultät und dem Prüfungsausschuss gegenüber zu benennen 
sind. Der Prüfungsausschuss behält sich vor, die Entscheidungen in Einzelfällen wieder 
Rückgängig zu machen.  
 
Für die Vergabe von Leistungspunkten im Bereich der Übergreifenden Kompetenzen 
legt die Philosophische Fakultät innerhalb der vier Bereiche Berufsqualifikation (I), Inter-
disziplinarität (II), Interkulturalität (III) sowie Organisatorische, pädagogische und soziale 
Kompetenzen (IV) die folgende studiengangsspezifisch einschränkbare Rahmenrichtli-
nie fest: 
 
 
Für den Bachelor-Studiengang Ostasienwissenschaften ist ein Teil der im Rahmen der 
übergreifenden Kompetenzen zu absolvierenden Kurse genau festgelegt. Im Falle des 
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75 % BA sind 10 LP der insgesamt 20 LP übergreifenden Kompetenzen frei zu wählen 
aus den folgenden Angeboten:  
 
I. Berufsqualifikation (überwiegend disziplinär): 

 
1. Praktikum: bis zu 10 LP; Leistungsnachweis auf der Grundlage eines detaillierten 

Praktikumberichts 
2. Projektarbeit: 4-10 LP: Kontaktzeit 1-2 LP, Vor- und Nachbereitung 1-2 LP, Leis-

tungsnachweise 2-6 LP je nach konkreten Anforderungen und dem Arbeitsauf-
wand 

3. berufspraktische Übungen oder Seminare: 3-5 LP: Kontaktzeit, Vor- und Nach-
bereitung 2 LP, Leistungsnachweise 1-3 LP je nach konkreten Anforderungen 

4. Schreibwerkstatt: 3-5 LP: Kontaktzeit, Vor- und Nachbereitung 2 LP, Leistungs-
nachweise 1-3 LP je nach konkreten Anforderungen 

5. Editionspraxis: 3-5 LP: Kontaktzeit, Vor- und Nachbereitung 2 LP, Leistungs-
nachweise 1-3 LP je nach konkreten Anforderungen 

6. Rhetorik: 3-5 LP: Kontaktzeit, Vor- und Nachbereitung 2 LP, Leistungsnachweise 
1-3 LP je nach konkreten Anforderungen 

7. Universitäre Einführungen in elektronische Medien (z. B. Datenbanken, spezielle 
Datenverarbeitungsprogramme, Powerpointpräsentation, e-learning): 3 LP: Kon-
taktzeit, Vor- und Nachbereitung 2 LP, Leistungsnachweis 1 LP 

 

 

II. Interdisziplinarität: 

1. Erwerb von fächerübergreifendem kulturwissenschaftlichem Grundlagenwissen, 
z. B. in den Bereichen Geschichte, Kunstgeschichte, Mythologie, Antike, Religi-
on, Medien und Kommunikation, Philosophie, Literaturwissenschaften, Ethnolo-
gie, Soziologie, Psychologie, Jura, Wirtschaftswissenschaften, Naturwissen-
schaften: 3-5 LP: Kontaktzeit, Vor- und Nachbereitung 2 LP, Leistungsnachweise 
1-3 LP je nach konkreten Anforderungen 

2. am Profil des Studiengangs orientierte Veranstaltungen interdisziplinären Cha-
rakters: 3-5 LP: Kontaktzeit, Vor- und Nachbereitung 2 LP, Leistungsnachweis 1-
3 LP je nach konkreten Anforderungen 

3. am Profil des Studiengangs orientierte Vorlesungsreihen z.B. des Studium Gene-
rale, Ringvorlesungen: 2 LP: Kontaktzeit 1 LP, Leistungsnachweis z.B. durch 
Protokoll, Thesenpapier o.ä. 1 LP 

 
III. Interkulturalität: 

1. universitärer Auslandsaufenthalt: bei einem erfolgreichen universitären Aus-
landsaufenthalt mit einem Nachweis von mindestens 15 LP bzw. ECTS-Punkten 
in einem oder beiden studierten Fächern können auf der Grundlage eines detail-
lierten Erfahrungsberichts und einer Einschätzung / einem Zeugnis eines betreu-
enden Dozenten im Einzelfall bis zu 5 LP zusätzlich für den Erwerb interkulturel-
ler Kompetenzen vergeben werden. 
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2. auf das angestrebte Berufsziel ausgerichteter zusätzlicher Spracherwerb (sofern 
die gewählte Sprache nicht bereits Teil des Zweitfachstudiums oder Studienvor-
aussetzung ist, wie z.B. Latinum): 3-5 LP: Kontaktzeit, Vor- und Nachbereitung 2 
LP, Leistungsnachweis 1-3 LP je nach konkreten Anforderungen; es können ins-
gesamt bis zu 10 LP der 20 LP im ÜK-Bereich für zusätzlichen Spracherwerb 
anerkannt werden. Ausgeschlossen davon sind Sprachen, die schon in der 
Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesen sind. 

 
IV. Organisatorische, pädagogische und soziale Kompetenzen: 

1. Teilnahme an fächerübergreifend angebotenen Veranstaltungen z. B. den Trai-
ningsprogrammen der Abteilung Schlüsselkompetenzen oder anderer universitä-
rer Einrichtungen  nach Rücksprache mit einem hauptamtlich an der Universität 
beschäftigten Institutsbeauftragten ca. 3-6 LP: LP’s werden nach Maßgabe des 
anfallenden Arbeitsaufwandes vergeben.  

 
 
=============================================================== 
 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Rektors vom 18. Dezember 2006; S. 1147, geän-
dert am 20. Februar 2009 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 11. März 2009, S. 373). 
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